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Der Bürgermeister 

 Öffentliche 
Beschlussvorlage 
018/2020/1 
Dezernat I, gez. Öhmann 

 
 

Federführung: Datum: 

10-Organisation, Wahlen, TuI 03.02.2020 
Produkt: 

10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Wahlausschuss 04.02.2020 Entscheidung 

 

Zusammenfassung von Gemeindewahlbezirken zu Kreiswahlbezirken 

Beschlussvorschlag: 

Dem Kreiswahlausschuss wird vorgeschlagen, die 19 Kommunalwahlbezirke wie 
nachfolgend beschrieben zu Kreiswahlbezirken zusammenzufassen: 

 Der städtische Wahlbezirk 16 bildet zusammen mit den Wahlbezirken 5 bis 7 und 9 bis 
13 der Gemeinde Rosendahl den Kreiswahlbezirk XXIV. 

 Die übrigen städtischen Wahlbezirke werden wie folgt zu vier Kreiswahlbezirken 
zusammengefasst: 

 

Kreiswahl-
bezirk 

Wahlbezirke der 
Stadt Coesfeld 

Wahlberechtigte Abweichung 
absolut 

Abweichung 
in % 

V 6, 15, 17, 18, 19 7.752 873 12,7 

VI 4, 5, 7, 13, 14 7.868 989 14,4 

VII 1, 3, 11, 12 6.774 -105 -1,5 

VIII 2, 8, 9, 10 6.700 -179 -2,6 

 

 

Sachverhalt: 

In der Vorlage 018/2020 wird dargelegt, dass die Empfehlung zur Einteilung der 
Kreiswahlbezirke im Falle des Kreiswahlbezirkes VI den durch das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes (VerfGH) vom 20. Dezember 2019 festgelegten Toleranzbereich (+/- 
15% auf die durchschnittliche Größe eines Kreiswahlbezirks auf Grundlage der Einwohnerzahl 
gem. § 4 Absatz 2 Satz 3 KWahlG) nicht einhält. Dem Kreis Coesfeld obliege es zu prüfen, ob 
die Toleranzgrenze von 15% eingehalten wird, wenn die Zahl der Wahlberechtigten statt der 
Einwohner zu Grunde gelegt wird. 

Der Kreis Coesfeld hat die Zahl der Wahlberechtigten zum Stichtag 23.01.2020 kreisweit 
abgefragt und sie zur Grundlage der Kreiswahlbezirkseinteilung gemacht. Aber auch in diesem 
Falle läge der Kreiswahlbezirk VI mit einer Abweichung von +15,6% noch außerhalb des 
Toleranzbereichs. 
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Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Urteils der VerfGH kann jedoch 
durch die Verschiebung des Wahlbezirks 16 in den Kreiswahlbezirk XXIV die im 
Beschlussvorschlag dargestellte Lösung auf Grundlage der Wahlberechtigtenzahlen (Stichtag: 
23.01.2020, durchschnittliche Größe eines Kreiswahlbezirks = 6.879) empfohlen werden. 

Die Lösung ist sowohl mit dem Kreis Coesfeld als auch der Gemeinde Rosendahl abgestimmt. 

 

Anlagen: 

1. Zusammenfassung der Gemeindewahlbezirke 

2. Grenzen der Kreiswahlbezirke 
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